
Neuerteilung Fahrerlaubnis 
 
 
Antrag auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis 
 
Antragstellung, nach vorheriger Terminvereinbarung:  

 frühestens 6 Monate vor Ablauf einer Sperre 
 

persönlich 

 über das Bürgerbüro Ihrer Verbandsgemeindeverwaltung (außer Bürgerbüro Bad Ems) 

 bei Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 
 
Formular: 

 Führerscheinantrag allgemein 

 Anlage freiwillige Angaben zum Gesundheitszustand 
 
Unterlagen: 

Antrag auf Neuerteilung der Klassen AM / A / A1 / A2 / B / BE / L  (alte Kl. 1a/b, 1, 3,4, oder 5): 

 Personalausweis / Reisepass 

 biometrisches Lichtbild (35 x 45 mm) 

 Führungszeugnis für Behörden (ist bei der zust. Verbandsgemeindeverwaltung zu beantragen) 

 Sehtestbescheinigung (nicht älter als zwei Jahre) 

 Nachweis über die Teilnahme an einer Schulung in Erster Hilfe 
 

Antrag auf Neuerteilung der Klassen C1 /C1E (alte Kl. 3): 

 Personalausweis / Reisepass 

 biometrisches Lichtbild (35 x 45 mm) 

 Führungszeugnis für Behörden (kann bei der Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises oder der 
zust. Verbandsgemeindeverwaltung beantragt werden) 

 Nachweises über die Teilnahme an einer Schulung in Erster Hilfe 

 Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung nach amtlichem Muster (Anlage 5 FeV) 

 Augenärztliches Zeugnis oder Gutachten nach dem amtlichen Muster (Anlage 6 FeV) 
 
Antrag auf Neuerteilung der Klassen C / CE (alte Kl. 2): 

 Personalausweis / Reisepass 

 biometrisches Lichtbild (35 x 45 mm) 

 Führungszeugnis für Behörden (kann bei der Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises oder der 
zust. Verbandsgemeindeverwaltung beantragt werden) 

 Nachweises über die Teilnahme an einer Schulung in Erster Hilfe, wenn die entzogene 
Fahrerlaubnis vor dem 01.08.1969 erteilt wurde.  

 Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung nach amtlichem Muster (Anlage 5 FeV) 

 Augenärztliches Zeugnis oder Gutachten nach dem amtlichen Muster (Anlage 6 FeV) 
 
 

Kosten: 

 Gebühren werden als Vorschussleistung erhoben und betragen 170,00 € bis 230,00 € 
 
Zahlung der Gebühr: 

 bei der Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 

 bei Antragstellung über das Bürgerbüro Ihrer Verbandsgemeindeverwaltung zahlen Sie zunächst 
lediglich die dort entstandenen Gebühren und erhalten dann eine Rechnung 

  
 
Aushändigung: 

 über Bürgerbüro Ihrer Verbandsgemeindeverwaltung  

 durch Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 
 
 
 
 



 
Weitere Informationen / Auskünfte erteilen für den Bereich der Verbandsgemeinden: 
          
Verbands-/Ortsgemeinde: Sachbearbeiter Telefon/Fax/Email:      

Verbandsgemeinde Aar-Einrich Fr. Lorch 

 (02603) 972-425 

  (02603) 972-6425 

 rita.lorch@rhein-lahn.rlp.de 

Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau Fr. Jüngling 

 (02603) 972-126 

  (02603) 972-6126 

 imke.juengling@rhein-lahn.rlp.de 

Stadt Diez 
Ortsgemeinde Altendiez 

Fr. Crecelius 

 (02603) 972-521 

 (02603) 972-6521 

 ina.crecelius@rhein-lahn.rlp.de 

Verbandsgemeinde Diez  
(ausgenommen Diez und Altendiez) 

Fr. Kiziltoprak 

 (02603) 972-521 

 (02603) 972-6521 

 birsen.kiziltoprak@rhein-lahn.rlp.de 

Verbandsgemeinde Loreley  Fr. Meudt 

 (02603) 972-125 

 (02603) 972-6125 

 ricarda.meudt@rhein-lahn.rlp.de 

Ortsgemeinden Nastätten, Buch, Endlichhofen, 
Gemmerich, Holzhausen, Miehlen, Oelsberg 

Fr. Lorch 

 (02603) 972-425 

  (02603) 972-6425 

 rita.lorch@rhein-lahn.rlp.de 

Verbandsgemeinde Nastätten 
(Ausgenommen Buch, Endlichhofen, Gemmerich, 
Holzhausen, Miehlen, Nastätten, Oelsberg) 

Fr. Meudt 

 (02603) 972-125 

 (02603) 972-6125 

 ricarda.meudt@rhein-lahn.rlp.de 
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